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Jingle Mails

Brief eines amerikanischen Hausbesit-
zers:  „Liebe Bank: Als Beilage finden 
Sie meinen Hausschlüssel. Ich kann 
die Zinsen und Amortisationen nicht 
mehr bezahlen. Wir sind schon um-
gezogen.“ Solche Mitteilungen nennt 
man im Fachjargon „jingle mails“. Sie 
werden gegenwärtig in den USA zu 
Zehntausenden verschickt.
Ein wichtiger Grund für die amerika-
nische Hypothekenkrise ist die feh-
lende persönliche Haftung der Hypo-
thekarschuldner für ihre Kredite. In der 
Schweiz haftet zunächst die belastete 
Liegenschaft und danach der Schuld-
ner der Hypothek. Die persönliche Haf-
tung wird mit Grundpfandverschrei-
bungen oder mit Schuldbriefen als ab-
strakte Schuldverpflichtung begründet. 
Ich verweise auf die Grafik. Bei Zah-
lungsunfähigkeit kann die Bank die 
Liegenschaft verkaufen. Wenn die Hy-
pothek mit dem Erlös nicht zurückbe-
zahlt werden kann, muss die Differenz 
der Schuldner begleichen. 
Die fehlende persönliche Haftung und 
die sinkenden Immobilienpreise schaf-
fen die Gefahr, dass auch bisher ge-
sunde Teile des amerikanischen Im-
mobilienmarktes von der Hypotheken-
krise befallen werden. Sobald die Hy-
potheken den Verkaufserlös einer Lie-
genschaft übersteigen, geraten die Hy-
pothekarschuldner in Versuchung, die 
Schlüssel abzugeben und ihr Glück 
anderswo zu versuchen. Es ist des-
halb sehr zu hoffen, dass der ameri-
kanische Immobilienmarkt bald wieder 
„Boden“ findet.

siehe auch:
www.sparkasse-dielsdorf.ch/kolumnen 
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